
AN WELCHER ÖRTLICHKEIT BEFINDET SICH DIE PERSON?

jeder Ort, der von jedermann unter den glei-
chen Bedingungen betreten werden kann

öffentlicher Ort
weder Betriebsstätte
noch öffentlicher Ort

AUSSER
Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigen-
tum 

Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen

Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens 
UND Abstand von mindestens einem Meter oder Schutzmaßnahmen

Begräbnisse im engsten Familienkreis UND Abstand von mindestens 
einem Meter oder Schutzmaßnahmen

Aufenthalt zu beruflichen Zwecken erforderlich UND Abstand von 
mindestens einem Meter oder Schutzmaßnahmen 

Aufenthalt IM FREIEN UND die Person ist alleine oder in Begleitung 
eines Menschen, mit dem sie in gemeinsamen Haushalt lebt, UND 
Abstand zu anderen von mindestens einem Meter

Hinweis: 
Die Regierung veröffentlicht neben gesetzli-
chen Beschränkungen auch Empfehlungen. 
Letztere sind allerdings nicht verbindlich und 
stellen insbesondere keine Verwaltungsüber-
tretungen dar! Im Folgenden wird nur auf die 
gesetzlichen Beschränkungen (die großteils 
durch Verordnungen umgesetzt sind) einge-
gangen!

Stand: 26.03.2020

Zu diesen Zwecken darf auch 
ein Massenbeförderungsmittel 
benutzt werden, wobei zu ande-
ren ein Abstand von mindestens 
einem Meter einzuhalten ist

Sportplätze, Kuran-
stalten für Kurgäste, 
Reha-Einrichtungen

(außer akut)

NICHT
ERLAUBT

ERLAUBT

ERLAUBT
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Betriebsstätte
Betriebsstätte ist eine örtlich gebundene Einrich-

tung eines Betriebes, eines Unternehmens

Gastgewerbe kein Gastgewerbe

sofern es sich nicht um den Inhaber oder eine bediens-
tete Person handelt und die Stätte für andere Personen 
unzugänglich (versperrt) ist:

 

AUSSER
Gastgewerbetriebe in Kranken- und Kuranstalten, 

Pflegeanstalten und Seniorenheimen, Einrichtungen 
zur Betreuung und Unterbringung von Kindern und 
Jugendlichen einschließlich Schulen und Kindergär-
ten, Betriebskantinen, Beherbergungsbetriebe (nur 

für Gäste), Campingplätze (nur für Gäste), öffentliche 
Verkehrsmittel (nur für Gäste) und Lieferservice.

es handelt sich um eine Betriebs-
stätte des Handels, eines Dienst-
leistungsunternehmens oder eines 
Freizeit- oder Sportbetriebs

es handelt sich um eine andere 
Betriebsstätte (etwa eine Werkstätte 
eines Handwerksunternehmens ohne 
Handel)

die Person befindet sich im Kunden-
bereich

die Person befindet sich 
AUSSERHALB des Kundenbereiches

der Kundenbereich wird zu anderen 
Zwecken betreten, etwa zur Vornah-
me von Reparaturen oder Wartungs-
arbeiten

der Kundenbereich wird betreten 
zum Erwerb von Waren oder zur 
Inanspruchnahme von Dienstleistun-
gen oder zum Benützen der Freizeit- 
und Sporteinrichtungen

es handelt sich um 
Apotheken, Lebensmittelhan-
del, bäuerliche Direktvermark-
ter, Drogerien, Medizinproduk-
te- und Sanitärartikelhandel, 
Gesundheits- und Pflege-
dienstleistungen, Behinder-
tenbetreuung, Veterinärme-
dizinische Dienstleistungen, 
Tierfutterverkauf, Verkauf 
und Wartung von Sicher-
heits- und Notfallprodukten, 
Notfall-Dienstleistungen, 
Gartenbaubetrieb, Tankstellen, 
Banken, Post und Postpartner, 
Rechtspflege, Lieferdienste, 
öffentlicher Verkehr, Trafiken, 
Zeitungskioske, Hygiene und 
Reinigungsdienstleistungen, 
Abfallentsorgungsbetriebe 
oder KFZ-Werkstätten

ERLAUBT

NICHT
ERLAUBT

NICHT
ERLAUBT

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

JA 
(wobei für einzelne Ausnahmen zeitliche Beschränkungen gelten)

JA JA

JA

Aufenthalt NIE erlaubt:


